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1Zuwendungen (hier als Innovationsgutscheine bezeichnet) werden in zwei Varianten ausgereicht: 2Mit dem 
Innovationsgutschein standard soll die Planung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte, 
Produktionsverfahren oder Dienstleistungen bzw. eine wesentliche Verbesserung bestehender Produkte, 
Produktionsverfahren und Dienstleistungen im Bereich technischer bzw. technologischer Innovationen 
unterstützt werden. 3Der Innovationsgutschein spezial eröffnet die Möglichkeit, Projekte mit einem höheren 
Finanzbedarf durchzuführen, die eine hochspezialisierte Begleitung benötigen. 4Er soll insbesondere auch 
an andere Förderprogramme wie z.B. das Bayerische Technologieförderungsprogramm oder das Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundes heranführen und kommt für riskante und innovative 
Projekte in Betracht.


